
1915.Uftfß 27 Kublimtz. den 19. Juni

Werorönrrngen und Wekñnntrncicbungen.

%te3lau, ben 23. 9Rat 1915.

Kriegspostkarten-Vertrieb.
[346.] ^n ®rg&n¡nng ber Slnorbnung nom 27. Smär) 1915 wirb für ben SBertnebnon 

:^MLZMW 

ftnnb oom 4, @uni 1851 (®e^®. ®. 451) beftraft- .
Der stellvertretende Kommandierende General, v. Bacmeiswr.

Breslau, den 28. Mai 1915.
Verbreitung der Resolutionen des Internationalen Frauenkougresses.

[847.1 Die Vervielfältigung und Verbreitung der Resolutionen des Internationalen 
Frauenkongresses-im Haag vom 28. bis 30. April 1915, sowie jede öffentliche Erörterung 
dieser Resolutionen wird für die Dauer des Kriegszustandes untersagt.

Zuwiderhandlungen werden gemäß § 9b des Gesetzes über den Belagerungs
zustand vom 4. Juni 1851 iGes.-S. S. 451) bestraft.
Der stellverrtetende Kommandierende General, v. Bacmeister.

Breslau, den 7, Juni 1915.
Vorträge militärischen Inhalts.

[348.] Mit Rücksicht auf die Möglichkeit, daß auch nur von priyaten Zuhörern gemachte 
Mitteilungen in weitere Kreise getragen werden und so auch zur Kenntnis des Auslandes 
kommen, ist der genaue Inhalt aller, auch nicht öffentlicher Vorträge militärischen In
halts der örtlichen Zensurstelle zur Prüfung zu unterbreiten.

Alle Vorträge jener Art, deren Wortlaut nicht zur Genehmigung vorgelegt 
worden ist, werden im Interesse der öffentlichen Sicherheit und zur Wahrung des 
militärischen Geheimnisses verboten.
Der stellvertretende Kommandierende General, v. Bacmeister.

Breslau, den 9. Juni 1915.
Ablieferung gefundener Geschosse.

Unter Hinweis auf die Bekanntmachungen vom 12. und 18. Dezember 1914 wird 
$m J^refse der persönlichen Sicherheit der Bevölkerung nochmals daraus aufmerksam 
gemachtsVhaß das Sammeln und Ausbewahren geladener Geschosse und sonstiger 
Munmonstelte verboten ist und die Anmeldung gefundener Geschosse bei der nächsten 

erfolgen
Die unrechtmäßigen Besitzer machen sich bei Zuwiderhandlungen strafbar.

Der stellvertretende Kommandierende General, v. Bacmeister.
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Breslau, den 22. Mai 1915.
Saisonarbeiter.

Anordnung« 

«* i

Der stellvertretende Kommandierende General, v. Bacmeister. I

Lublin itz, den 17. Juni 1915.
sSSSSiB 

tz- ** I

Der Ksnigllche §andrat. I V.: von der der Hude.

Breslau, den 4. Juni 1915.
Anordnung.

311 Abänderung der Ziff. 1 Abs. a und b der Znsatzanordnung vom 7. Mai 1915 
Wird bestimmt, baß Ausweise mit einer Gültigkeitsdauer bis zu 7 Tagen

a. für den Grenzübergang bei Myslowitz-M^MMT^SrtzMp^itz^Kättowitz--. 
Sosnowice, Eichenau, Baingow—Czeladz, Kuhiiamühle, Kamin und Ostrosnitza 
von der stellv. 23. Infanterie-Brigade iti Gleiwitz,

d- für den Grenzübergang bei Woischnik, Herby. Bohanowitz, Zawisna, Golkowitz 
von der Landsturm-Inspektion A in Kreuzburg

ausgestellt werden.
Die Ausweise sind von einem Ossizier zu unterschreiben und mit dem Dienst- 

stempe! zu versehen.
Der stellvertretende Kommandierende General.—v. Bacmeister------------

Lublinitz, den 4. Juni 1915.
Vorstehende Anordnung bringe ich hiermit unter Bezugnahme auf meine Kreisblatt

verfügung vom 2. Juni er. — Stück 26, Nr. 333 — zur öffentlichen Kenntnis.
Der Königliche Kandrat. I. V.: von der Hude.

Czenst ochau, den 6. Juni 1915.
Keine Pferdeausfuhr aus Russisch-Polen.

[352]. Es gehen mir fortgesetzt aus dem Kreise Lublinitz Gesuche um Genehmigung der 
Ausführung von Pferden aus dem Kreise Czenstochau zu. Zu meinrm Bedauern" bin 
ich nicht in der Lage, diesen zu entsprechen, da von höherer Stelle befohlen ist, solche 
Ausfuhrgenehmigungen nur noch zu Gunsten der Provinz Ostpreußen zu erteilen. Dies 
wird auch jeder verständige Landwirt des Kreises Lublinitz als begründet einsehen, weil 
in Ostpreußen, wo die Russen viele Tausende von Pferden geraubt haben, die Not um 
Pferde weit größer ist als bei uns. Ich ersuche deshalb solche Anträge, die doch keinen . 
Erfolg haben können, nicht erst an mich einzureichen.

M

Der Kreischef, von Thaer, 
Saubrat

Bekanntmachung der Landwirtschaftskammer.
Unterweisungen in der Obst- und Gemüseverwertung.

{353]. Die besonderen Verhältnisse während der Kriegszeit machen es uns zur Pflicht, 
durch Herstellung von Dauerwaren die leicht verderblichen Erzeugnisse des Obst« und 
Gemüsebaues nach Möglichkeit vorteilhaft zu verwerten. Bei bent gerade in diesem Jahre 
vermehrten Anbau von Gemüse ist es angezeigt, den zeitweise zu erwartenden Ueberfluß an 
rinzelneit Gemüsearten wie Oberrüben, Bohnen, Erbsen, ufw. durch Herstellung von Kon-
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---------' %orßc^nbe@ bringe i^ sue BffentliW Atnntnig in bei Grioartung reger ge< 
Nutzung des Anerbietens.

Lublinitz, den 9. Juni 1915.

Gewinnung von Laubheu.
(854). Der Preußische Landwirtschaftsminister gibt folgendes bekannt:

Um dem Eintritt einer Futterknappheit im bevorstehenden Herbst und Winter 
vorzubeugen, sehe ich mich veranlaßt, die Besitzer privater Waldungen auf die Möglichkeit 
binzuweisen, die Waldbestände zu der Beschaffung weiterer Futterstoffe heranzuziehen. 
Es ist bekannt, daß in vielen Gebirgsgegenden das Laub der Waldbäume, namentlich 
wuL Ahorn, Esche, Linde, Ulme, Eiche, Pappel, Weide, Akazie und Birke regelmäßig zur 
GewiffnüNg- von Laubheu herangezogen wird. Im übrigen ist alles Baumlaub, namentlich 
auch das der Rotbuche zur Futtergervinnung geeignet.. Wenn bei der zurzeit herrschenden 
trockenen Witterung größere Mengen von Laub durch Abstreifen der Blätter von den 
Zweigen oder Abschneiden der dünnen Zweige gewonnen und zu Heu getrocknet wird, 
so können dadurch beträchtliche Futtermengen für die bevorstehende Winterszeit ange- 
sammelt werden. Ich mache deshalb die Besitzer, in deren Nähe sich Laubwaldungen 
befinden, auf diese Futtergewinnung besonders aufmerksam und würde es auch für zweck
mäßig halten, wenn die in Betracht kommenden Gemeindevorsteher hierauf ihr Augen
merk richten wollen. Wegen der Ausnutzung der preußischen Staatsforsten nach dieser 
Richtung hin habe ich das Erforderliche bereits früher veranlaßt.

Vorstehendes bringe ich mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis, daß die 
"Verbraucher sich an die Kgl. Forstverwaltung wenden müssen.

Der Königliche Kaudrat. I. V. von der Hude.

L uW initz, den 11. Juni 1915.
Lehrgänge über Obst- und Gemüseverwertung an der Kgl. Lehranstalt für 

Obst und Gartenbau zu Proskau.
(355.) Es finden die nachstehenden Kurse statt:
x\ Dom 7. bis 10. Juli 1915 über Obst- und Gemüseverwertung für Männer 

x. und Frauen.
\ Dom 5. bis 6. Oktober 1915 über die Obstweinbereitung für Männer und 

x. Frauen.
Dom 27. September bis 9. Oktober 1915 über Obst- und Gemüseverwertuna 

für Haushaltungslehrerinnen.
Dre Lehrgänge beginnen um 9 Uhr vormittags.
Proskau ist von der Eisenbahnstation Oppeln 13 km entfernt. Da die Auto- 
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mobik-Omnibufse der Gemeinde Proskau zum Heeresdienst eingezogen find, verkehrt nut 
ein Pferdeomnibus zwischen Proskau und Oppeln. Er fährt um Uhr vormittags 
und 4^2 Uhr nachmittags von dem Kaiserlichen Postgebäude in Oppeln nach Proskau.

Geeignete Unterkünfte bieten die Gasthäuser und Privathäuser Proskau's. 
Weitere Auskünfte erteilt die Direktion-

Vorstehendes bringe ich zur öffentlichen Kenntnis und bemerke, daß ein Honorar 
für den Kursus nicht erhoben wird.

Lubllinitz, den 11. Juni 1915.
Gemüse- und Obstverwertungskursus in Brieg, Bez. Breslau.

[35 61. Am Obstbau-Institut der Landwirtschaftskammer in Brieg findet am 1. und 2. 
Juli ein Gemüse- und Obstverwertungskursus statt. Er umsaßt die Herstellung von 
Dörrgemüse und Dörrobst, das Einlegen der Gemiste und des Obstes, die Bereitung 
von Gelees, Marmeladen, Fruchtsaften und Beerenweinen. — Honorar 3 Mk. — Beginn 
am 1. Juli vorm. 8 Uhr in der Landwirtschaftsschule. Anmeldungen sind zu richten an 
den Direktor der Landwirtfchaftsschule Grützner in Brieg.

Lublinitz, den 14. Juui 1915.
Bestätigung als Feld- und Forsthüter.

(357] . Aus Grund § 62 des Feld- und Forstpolizeigesetzes vom 1. April 1880 habe ich 
die Gräflich von Tiele-Winckler'schen Holzhauermeister

2. Bad SBo^om in Rofottef,
3. Josef Baron in Sollarnia,
4. Kaspar Koza in Koschmieder,
5. Valentin Koza in Koschmieder^ ....»—■ ■--------
6. Jacob Spallek in Petershof

als Feld- und Forsthüter bestätigt.

Lublinitz, den 10. Juni 1915.
Gewährung von Vorschüssen an die Gemeinden auf Grund von 

Vergütnngsanerkettntnissen für Kriegsleistungen.
[358] 9W § 7 %bf. % beö oom 13. 3uni 1873 (%. @. 3Í.
i# bie @emeinbe in bet %eaei ni^t bie «"U*
ihr vom Reiche zur Verfügung gestellt ist. Jedoch ist rn den Fallen besonderer Be- 
dürftigkeit oder unverhältnismäßiger Belastung einzelner ^.eistungspfirchtlger dress Ver
gütung vorschußweise von der Gemeinde zu zahlen. ,

Um bie @emeinben, bie in befonbetem Maße gu ben ^^16^(61^06^ ^1:01196)0(16% 
werden mußten und werden, in der Beschaffung der Mittel zur einstweiligen Deckung 
der ihrerseits an die Leistungspflichtigen gezahlten oder zu zahlenden Vorschüsse zu unter
stützen und sie bis zur Erstattung der Vorschüsse durch das Reich zu entlasten, hat bet 
Herr Finanzminister sich bereit erklärt, ihnen einen bankmäßigen Kredit brv zur Hohe von 
?]4 der Summen, über welche vom Herrn Regierungs-Präsidenten rn Oppeln Anerkenntnisse 
ausgestellt werden, zu eröffnen.

3m We bet 3nan[ptn4naßme biefe* Atebilß haben bte @emetnben bie ^nen 
zugehenden Anerkenntnisse mit einem bezüglichen Anträge an den Vorsitzenden des Kreis- 
auSschusses Hierselbst einznreichen.

Lublinitz, den 15. Juni 1915.

Vergütung für Fourage.
(359). M ber 0efanntmaó;ung beg ßeirn [tellpertr. %eid|§fangTer0 bom 24 Mai 1915 
jää säs »ä» «g 

sMSW-W 

durch Ankauf außerhalb des Gemeiudebezirks herbeigeschafft werden mußte, in Fortfall 

gekommen.


